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Die BaselbieterÄrztin undSterbe-
helferin Erika Preisig ist rechts-
kräftig vom Vorwurf der vor-
sätzlichenTötung freigesprochen
worden. Das Bundesgericht hat
eine Beschwerde der Staats-
anwaltschaft des Kantons Basel-
Landschaft abgewiesen. Der Fall
geht dennoch ans Kantonsgericht
zurück.Diesesmusssichnochmals
mit demVorwurf dermehrfachen
Widerhandlung gegen das Heil-
mittelgesetz befassen.

Das Bundesgericht hat die
Beschwerde von Preisig in die-
semPunkt gutgeheissen,wie aus
einem gestern veröffentlichten
Urteil hervor geht. Das Basel-
bieter Kantonsgericht verurteil-
te die Ärztin in diesem Zusam-
menhang zu einer Busse von
10’000 Franken.

Die Anklage wirft Preisig vor,
ohne Bewilligung in mehreren
Fällen unbeschriftete «blanko»
Natrium-Pentobarbital-Dosie-
rungen bezogen, gelagert und
später diversen sterbewilligen
Patienten abgegeben zu haben.
Es geht dabei um die Zeitspanne
zwischen Juli 2016 und Juni
2017. Die Untersuchung von Fäl-
len vor 2016 stellte bereits das

erstinstanzliche Gericht wegen
Verjährung ein.

Ein anderes Gesetz
DasBundesgericht hält in seinem
Urteil fest, dass die Abgabe von
Natrium-Pentobarbital unter das
Betäubungsmittelgesetz fällt und
nicht unter das Heilmittelgesetz.
Dies hat es in einem Urteil von
2021 entschieden. Das Betäu-
bungsmittelrecht sei in Bezug
auf die Verschreibung von Be-
täubungsmitteln strenger als das

Heilmittelgesetz. Offen gelassen
hat das Bundesgericht im ge-
nannten Urteil, ob Natrium-
Pentobarbital als Arzneimittel
im Sinne des Heilmittelgesetzes
verwendet werde,wenn es einer
sterbewilligen Person verab-
reicht werde, die weder an einer
psychischen noch physischen
Krankheit leidet.

Das Kantonsgerichtmuss nun
abklären, ob die sterbewilligen
Personen an einer Krankheit
litten oder nicht. Sollte das

Betäubungsmittelrecht zur An-
wendung kommen, müsse die
Vorinstanz prüfen, ob das Ver-
fahrensrecht eine neue rechtliche
Beurteilung des Sachverhalts
nochmöglich ist.Undschliesslich
müsste es prüfen, ob dasVerhal-
ten derÄrztin vom Betäubungs-
mittelrecht erfasst werde.

Urteilsfähige Patientin
Zum Tötungs-Vorwurf hält das
das Bundesgericht fest, dass
die Rügen derBaselbieter Staats-
anwaltschaft unbegründet seien.
Das Kantonsgericht habe ein-
gehend und klar ausgeführt,
weshalb es von der Urteilsfähig-
keit der sterbewilligen Frau
ausgegangen sei.

Das Verfahren gegen Erika
Preisig geht auf einen von ihr
begleiteten Freitod einer 66-jäh-
rigen psychisch angeschlagenen
und suizidalen Frau zurück.
Strafrechtlich strittiger Punkt
dabei war, dass die Ärztin und
Präsidentin der Schweizer
Sterbehilfeorganisation Eternal
Spirit kein unabhängiges psy-
chiatrisches Gutachten zur
Urteilsfähigkeit der Patientin
eingeholt hatte. (SDA)

Bundesgericht entlastet Sterbehelferin Erika Preisig
Urteil Der Freispruch vom Vorwurf der vorsätzlichen Tötung war rechtskräftig.

Erika Preisig, die Präsidentin von Eternal Spirit, im April 2021 auf dem
Weg zu einer Gerichtsverhandlung in Liestal. Archivfoto: Kostas Maros

Mirjam Kohler

Burn-outs, Kündigungen,Krank-
heitsausfälle und Auszeiten:
Bei der Basler Kriminalpolizei ist
das Betriebsklima «angespannt».
Das geht aus einem Bericht der
Aufsichtskommission über die
Staatsanwaltschaft Basel-Stadt
hervor. Die Mitarbeitenden sei-
en anhaltend überlastet. Ein
Zustand, der sich durch die Aus-
fälle vonMitarbeitenden und die
Zunahme von Fällen zuspitzt.

Und die Zukunftsprognosen
sind eher düster: 2024 wird die
überarbeitete Strafprozessord-
nung in Kraft treten. Das bedeu-
tet für die Kriminalpolizistinnen
und -polizisten stellenweise
mehr Arbeit.

Beispielsweise imKontext von
Strafbefehlen, die einen grossen
Teil der Verfahren, die nicht
eingestellt werden, betreffen.
Die Staatsanwaltschaft kann via
Strafbefehl auch Freiheitsstrafen
bis maximal sechs Monate ver-
hängen. Ab 2024 müssen die
Beschuldigten in solchen Fällen
zwingend einvernommen wer-
den. Für die Kriminalpolizei er-
höhe das deutlich denAufwand,
heisst es im Bericht.

Auslagerung sei unnötig
Unverständnis und Verärgerung
gab es innerhalb derKriminalpo-
lizei, als bekanntwurde, dass die
Angestellten der Kantonspolizei
eineArbeitsmarktzulage erhalten,
die derKriminalpolizei abernicht.
Auf BaZ-Anfrage bestätigt die
Staatsanwaltschaft,dassman sich
fürdieArbeitsmarktzulage fürdie
Kripo eingesetzt habe, diese aber
abgelehnt worden sei.

Für schlechte Stimmung sorge
intern auchdieTatsache,dass die

Politik aufgegleist habe, dass die
Kriminalpolizei nichtwie bis an-
hin zurStaatsanwaltschaft gehö-
ren, sondern ausgegliedert wer-
den soll. Die Politik erhofft sich
mit dem neuen System, das aus-
ser Basel-Stadt alle Kantone seit
Jahren impliziert haben,unteran-
deremwenigerSchnittstellenund
eine saubereAufgabenverteilung.

Bei der Kriminalpolizei komme
die angedachte Veränderung
nicht gut an. Die strukturellen
Änderungen seien unnötig und
würden mehr Nachteile als Vor-
teilemit sich bringen.Ausserdem
seien in der Motion die Folgen
für die Wirtschaftsabteilung,
Jugendanwaltschaft und den
Kantonalen Nachrichtendienst

aussen vor gelassen worden.
Organisatorisch habe man das
volle Optimierungspotenzial
ausgeschöpft.

Es sei jetzt eine Ressourcen-
frage,wasman demRegierungs-
rat bereits vor fünf Jahren auf-
gezeigt habe. Es brauche «erheb-
lich mehr Ressourcen», um alle
Aufgaben zu bewältigen.

Basler Kriminalpolizei
ist amAnschlag
Überlastung Mehr Fälle und höhere Anforderungen, gleichzeitig personelle Ausfälle:
Bei der Kriminalpolizei Basel-Stadt ist die Stimmung schlecht.

«Optimierungspotenzial ausgeschöpft»: Die Kriminalpolizei ermittelt rund um Straftaten. Archivfoto: Keystone

Als im Basler Parlament am
späten Nachmittag endlich
die Debatte zu den beiden
Stadtklimainitiativen beginnt,
ist LDP-Grossrat André
Auderset auf der Ferieninsel
Mallorca vermutlich bereits am
Apéro. Der bürgerliche Ärger
über seine Ferienabwesenheit
rauscht derweil in Basel durch
die sozialen Medien.

Verliert die Ratsrechte schon
wieder eine wichtige Abstim-
mung vor den Sommerferien
wegen Auderset, dem die
Ferien in Mallorca wichtiger
sind als die Nöte der Autofahrer
im Stadtkanton? Zur Erinne-
rung: Malle-André hat mit
seiner Abwesenheit im ver-
gangenen Jahr dafür gesorgt,
dass auf Basels Strassen
flächendeckend Tempo 30
eingeführt wird. In diesem Jahr
stehen hingegen viele Tausend
Parkplätze auf dem Spiel.

Doch dabei ist noch gar nichts
verloren. Ein Entscheid ist
gestern nicht gefallen. Noch
nicht mal die Diskussion zur
ersten der beiden Initiativen
ist im Grossen Rat zu Ende
geführt. Für Auderset bleibt
somit genug Zeit, seine Verant-
wortung als Volksvertreter
doch nochwahrzunehmen.

Heute um 7 Uhr startet nämlich
in Palma ein Flugzeug nach
Basel. Zugegeben, ein wenig
früh,wenn der Schädel noch
von der Party amVortag
brummt. Doch um das (richtige)
Knöpfchen auf der Abstim-
mungsanlage zu drücken,
braucht es wohl keinen allzu
klaren Kopf.

Die Easyjet-Maschine landet
fünf Minuten vor Sitzungs-
beginn am Euro-Airport. Ohne
aufgegebenes Gepäck und mit

einem Taxi würde es der Klein-
basler locker noch zur Abstim-
mung schaffen. Zur Not könn-
ten seine Kollegen die Sitzung
mit «Filibustern» ein wenig
in die Länge ziehen. Also mit
epischen Reden auf den
Niedergang des Basler Gewer-
bes hinweisen, der bei einem Ja
zur Stadtklimainitiative drohte,
um Zeit zu schinden.

Auderset wäre sogar rechtzeitig
zum Nachtessen wieder zurück
in Malle. Der Flieger startet in

Basel um 16 Uhr. Sein Gross-
ratskollege David Jenny (FDP)
stellte die Frage, ob es ein
Crowdfunding für Auderset
benötigt, um ihn rechtzeitig
nach Basel zu bringen.
Doch so teuer ist der Flug nicht.
Gestern kurz nach 18 Uhr hätte
Auderset den Flug noch für
rund 198 Franken erhalten.

Mit ein wenig Nachsicht vom
Ratsbüro käme Auderset sogar
finanziell noch einigermassen
raus. Denn pro halben Sitzungs-
tag gibt es im Grossen Rat eine
«Entschädigung» (ja, das heisst
so) von 200 Franken, allerdings
eigentlich per Reglement nur
für jene, die bei Sitzungsbeginn
anwesend sind. FürMalle-André
bietet sich eine einmalige
Gelegenheit. Er könnte für das
Klima fliegen! Für jenes nämlich
unter den Bürgerlichen im
Parlament. Und für gute Luft
bei seinenWählern.

Alexander Müller

WieMalle-André das bürgerliche Klima
doch noch retten könnte

Seine Ratskollegen diskutieren im Parlament ums Stadtklima,
während André Auderset in Mallorca die Sonne geniesst. Fotos: Facebook

Moment mal

Bericht verrät Ursachen
für Flugzeugunglück
Dittingen Ein Grund für das
tödliche Unglück in Dittingen am
23.August 2015war, dass die drei
beteiligten Piloten die Risiken
und Gefahren ihrer Flugshow
nicht erkannt haben. Zu diesem
Fazit kommt der gestern ver-
öffentliche Schlussbericht der
Schweizerischen Sicherheits-
untersuchungsstelle (Sust). Ein
50-jähriger Pilot war damals bei
einer Kollision ums Leben ge-
kommen. An den «Dittinger
Flugtagen» präsentierte die For-
mation Grasshoppers mit ihren
Ultraleichtflugzeugen die ein-
studierte Figur namens «Welle».
Dabei kam es zu einer Kollision
zwischen zwei Flugzeugen.Dem

Sust-Bericht ist zu entnehmen,
dass es bereits bei einem frühe-
ren Trainingsflug bei dieser
Figur zu einer unbeabsichtigten
Annäherung zwischen zweiMa-
schinen gekommen war. (SDA)

Lieferwagen überrollt
Velofahrer
Riehen Ein Velofahrer ist am
Dienstagmittag in Riehen von
einem Lieferwagen überrollt
worden. Die Sanität der Rettung
Basel-Stadt brachte den Velo-
fahrer mit mittelschweren Ver-
letzungen ins Universitätsspital,
wie die Kantonspolizei Basel-
Stadt mitteilte. Die Alkohol-
proben verliefen negativ. Der
genaue Unfallhergang werde
zurzeit ermittelt. (SDA)
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Sebastian Schanzer

Lisa Roth (Name geändert) hat
den Brief der Schule noch gar
nicht aus demBriefkasten geholt,
da poppt bereits eineWhatsapp-
Nachricht auf ihrem Handy auf:
«KommtDeiner auch ins 1a?»Mit
«Deiner» ist ihr Sohn gemeint,
der imAugust vomKindergarten
in die Primarschule übertritt.
Absenderin derNachricht ist die
Mutter seines besten Kinder-
gartenfreundes.

AmAbendweissRoth: IhrSohn
kommt in die Klasse 1b.Alle seine
Freunde kommen ins 1a oder
wurdeneinemanderenSchulhaus
im Quartier zugeteilt.

Jetzt macht sich Lisa Roth
Sorgen. Der Kleine tue sich doch
so schwer, Freundschaften zu
schliessen, sich zu öffnen. Wird
er für die nächsten sechs Jahre
unglücklich und allein sein?Was
sie erst später erfährt: Offenbar
sollen andere Eltern auf dem
Anmeldeformularunter«Bemer-
kungen» explizitWünsche geäus-
sert haben, die von den Schul-
behörden erfüllt wurden –Wün-
sche bezüglich Schulstandort,
Klassen-Gspänli oderLehrperson
ihrerKinder. Roth fragt sich nun:
Soll sie sich wehren?

Dass derÜbertritt in die Primar-
schule ein grosser Schritt im
Leben eines Kindes ist und dass
viele Eltern entsprechend versu-
chen, diesen Übertritt möglichst
sanft zu gestalten, weiss auch
Doris Ilg, die stellvertretende
Leiterin Volksschulen im Erzie-
hungsdepartement Basel-Stadt.
In ihremBüro amKohlenberg 27
werden jedes Jahr rund 1500Kin-
der den verschiedenen Primar-
schulstandorten zugeteilt, wo
die Knirpse für die kommenden
sechs Jahre unterrichtetwerden.

Entscheide können rechtlich
nicht angefochten werden
Und hier werden auch die Noti-
zen der Eltern auf denAnmelde-
formularen erfasst. Schulleiter
und Schulleiterinnen, die jeweils
von Mai bis Mitte Juni die Zutei-
lung in die einzelnen Klassen
ihrer Schule vornehmen,müssen
von diesen Notizen Kenntnis
haben und sie gegebenenfalls in
die Planung einbeziehen. «Wir
lesen jede einzelne Bemerkung
sorgfältig durch und erfassen sie
digital», sagt Ilg. Sie stellt aber
auch klar: «Eltern können Schul-
haus oderKlasse ihrerKinderwe-
der selbst bestimmen noch kön-
nen sie rechtlich Rekurs gegen

die entsprechenden Entscheide
einlegen.»

Die Zuteilung zudenverschie-
denen Standorten verläuft nach
fixen Kriterien. Die 24 Primar-
schulhäuser in Basel müssen ih-
renKapazitäten entsprechendge-
füllt werden, die Klassengrössen
ausgewogen und der Schulweg
für jedes Kind zumutbar sein.

Auch bei der Klassenbildung
gibt es für die Schulleitungen
Vorgaben: Das Verhältnis der
Anzahl Buben und Mädchen in
der Klasse soll ausgewogen sein,
ebenso sollen Kinder mit einer
anderen Erstsprache als Deutsch
möglichst gleichmässig auf die
einzelnen Klassen verteilt wer-
den. Eine Klasse darf zudem die
Anzahl von 25 Kindern nicht
überschreiten, und wenn mög-
lich soll kein Kind innerhalb
einer Kindergartenklasse allein
einer neuen Primarschulklasse
zugeteilt werden. «Die Einhal-
tung dieserKriterien gewährleis-
tet auch die Gleichbehandlung
der Kinder», so Ilg.

Trotzdem:Auch unterBerück-
sichtigung all dieser Kriterien
bleibt bei der Zuteilung Spiel-
raum für dieAnliegen der Eltern,
wie Philip Kaeser, Schulleiter
der Primarschule Gotthelf – der

grössten in Basel –, betont. Die
Klassenbildung obliegt in Basel
den Schulleitungen, die diese
durchaus unterschiedlich hand-
haben. «Wir richten uns einer-
seits nach den Empfehlungen
der Kindergarten-Lehrpersonen
und Heilpädagoginnen. Für uns
ist es andererseits aber eminent
wichtig, dass wir auch die Er-
ziehungsberechtigten bei der
Planung mit im Boot haben.»
Deshalb versuche man – wenn
möglich – Elternwünsche zu
erfüllen.

Eltern sollen ihren Kindern
vertrauen
Das gleicht bisweilen einer Qua-
dratur des Kreises. «Es kommt
vor,dass sich regelrechteWunsch-
ketten bilden, die wir durchbre-
chenmüssen», sagtKaeser.«Etwa
wenn das eine Kind mit dem
anderen in die Klasse kommen
soll, dieses wiederum unbedingt
mit einem dritten, vierten und
fünften zusammenbleiben will
und dann alle noch möglichst
von der einen Lehrperson unter-
richtet werden sollen, von der
man gehört hatte, dass sie gut
sein soll.»

Kaeser sucht in solchen Fällen
jeweils das Gespräch mit den

Eltern. «Sie müssen sich dann
entscheiden: Ist das Gspänli
wichtiger oder die Lehrperson?
Und welches Gspänli ist das
wichtigste?» Manchmal komme
es auchvor, dass sich zwei Kinder
vor Schulbeginn plötzlich noch
verkrachten und eine lange
Begründung eines Elternpaars
komme, warum ihr Kind bitte
doch nicht in dieselbe Klasse
kommen solle, ergänzt Doris Ilg.
«Das führt teils zu absurden
Situationen: Die Eltern des einen
Kindswollen unbedingt eine ge-
meinsame Zuteilung, die Eltern
des anderen auf keinen Fall.»

Was sich Schulleiter Kaeser in
solchen Fällen von den Eltern
wünscht, ist ein Grundvertrauen
gegenüber der Schule, aber auch
gegenüber demKind. «Wenn ich
als Vater eine Lehrperson oder
eine gewisse Konstellation von
Kindern in der Klasse besonders
toll finde, heisst das noch lange
nicht, dassmein Kind das genau-
so sieht», sagt er. Zudemkönnten
sich auch Dynamiken innerhalb
einerKlasse entwickeln, die nicht
vorhersehbar seien.

Um das gewünschte Grund-
vertrauen steht es heute aller-
dings gar nicht so schlecht: Nach
der StandortzuteilungMitte Juni

hat die Abteilung Volksschulen
lediglich 38 kritische Rückmel-
dungen von Eltern bekommen.
«Bei rund 1500 Zuteilungen
sind das etwas über 2,5 Prozent.
Dieser Wert ist deutlich tiefer
als noch vor Jahren», so Ilg. Und:
Immer wieder komme es tat-
sächlich vor, dass aufgrund von
veränderten Fakten auch eine
Neuzuteilung vorgenommen
werden könne.

Lisa Roth, die besorgteMutter,
hat sich nach einem Gespräch
mit der Kindergärtnerin ihres
Sohnes entschieden, nichts zu
unternehmen. «Sehen Sie es
als Chance», soll ihr die Päda-
gogin gesagt haben. «Der packt
das schon.»

Nach diesen Kriterien werden die
Erstklässler auf die Schulen verteilt
Von Geschlecht bis Sprache Rund 1500 Kinder kommen in Basel jedes Jahr neu in die Primarschule.
Bei der Wahl von Schulhaus und Klasse dürfen auch die Eltern mitreden. Das führt teils zu absurden Situationen.

Ein grosser Tag: Ausgerüstet mit einem nagelneuen Schulthek, geht ein Mädchen zum ersten Mal in die Schule. Archivfoto: Kostas Maros

AnhandvonDatenderEinwohner-
kontrolle und den von den Eltern
ausgefülltenAnmeldeformularen
erfasst dieAbteilungVolksschulen
desErziehungsdepartements die
Wohnadresse jedes einzelnen
Kinds,das imkommendenSchul-
jahr in die erste Klasse eintritt.
Jedes Haus innerhalb einer be-
stimmten Fläche auf dem Basler
Stadtplan ist einem Schulhaus
zugeordnet.Diese digitalenDaten
ermöglichen eine ersteGrobzutei-
lung und eine Einschätzung der
Anzahl erste Klassen pro Schule.

Zwischen den einzelnen Flä-
chengibt es allerdings Schnittstel-
len,bei denenverschiedeneStand-
ortzuteilungen möglich sind und
die sich auchverschieben können,
etwa wenn ein neues Schulhaus
gebaut wurde. Im Grundsatz gilt:
Kinder gehen dort in die Schule,
wo sie wohnen – idealerweise in
das nächstgelegene Schulhaus.

Vom Ideal weicht die Planung
allerdings regelmässig ab.Besucht
ein Kind nachmittags eineTages-
stätte in einem anderen Quartier
oder sind einem Schulhaus auf-
grundvonZuzügenundNeubau-
ten mehr Kinder zugeteilt, als es
aufnehmen kann, kommt es zu
Verschiebungen.Auf die Grobein-
teilung folgt zwischen März und
Mai deshalb die Feinarbeit.

Rote und grüne Nadelköpfe
Noch heute kommt dabei in
Basel-Stadt eine Technik zum
Tragen, die angesichts der fort-
schreitenden Digitalisierung er-
staunt. Über einen Rahmen von
etwa einem Quadratmeter wird
der Ausdruck eines aktuellen
Stadtplans gespannt. Exakt am
Wohnort jedes einzelnen Kinds,

steckt auf dieserKarte ein «Güfe-
li», eine Stecknadel.Entscheidend
ist, welche Farbe die Stecknadel
bekommen soll, denn diese ver-
rät den Schulstandort, welchem
das Kind zugeteilt wird.

Versteckt sich in einerGruppe
von hellgrünenNadelköpfen ein
einzelner roter, dann heisst dies:
Das Kind besucht die Schule an
einemanderen Standort als seine
Nachbarn. Mögliche Gründe da-
für gibt es viele: Bereits die Ge-
schwister besuchen eine weiter
entfernte Schule imQuartier, die
nächstgelegene Schule hat zu
wenig Platz, das Kindwird nach-
mittags an einem anderenOrt als
dem Wohnort betreut, oder das
Kind benötigt ein spezielles
Angebot. Manchmal entspricht
eine solche Umplatzierung dem
expliziten Wunsch der Eltern,
manchmal aber auch nicht.

«Das kann kein Programm»
«Bei fast jedem Güfeli kenne ich
die Geschichte dahinter», sagt
Doris Ilg, die seit vielen Jahren für
die Schulzuteilungenverantwort-
lich ist.Dieses Systemsei äusserst
präzise, nachvollziehbar und
übersichtlich und führe zur Zu-
friedenheit fast aller Beteiligten,
so Ilg. Beispielsweise lasse sich
der genaue Schulweg jedes Kinds
auf der Karte genau nachzeich-
nen.Auch falls einerSchule zuvie-
le Kinderzugeteiltwürden, erken-
ne man so schnell, wer umgeteilt
werden könnte. «Mit dieser Sorg-
falt und dem Anspruch nach in-
dividuellerBeurteilung kannmei-
nesWissens derzeit kein gängiges
Computerprogramm diese Auf-
gabe abschliessend erledigen», ist
Doris Ilg überzeugt. (ssc)

1500 «Güfeli» auf dem Stadtplan
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